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AO zu den Regelungen für die Arbeit mit dem Gegenplan 
bei der Ausarbeitung der Volkswirtschaftspläne vom 15. Juli 
1977 (GBl. I Nr. 23 S. 293)4 wurde aufgehoben.

Auf eine höhere gesellschaftliche Wirksamkeit der Rech
nungsführung und Finanzkontrolle zielt die VO über die 
gesellschaftliche Verantwortung, die Vollmachten und 
Pflichten des Hauptbuchhalters in den volkseigenen Kom
binaten und volkseigenen Betrieben — Hauptbuchhalter- 
VO - vom 7. Juni 1979 (GBl. I Nr. 18 S. 156) ab. Dem Ent
wicklungsstand unserer Volkswirtschaft entsprechend wird 
die Kontrolltätigkeit der Hauptbuchhalter zur Wahrung ge
samtgesellschaftlicher Interessen verstärkt. Die Hauptbuch
halter der volkseigenen Kombinate erhalten größere Rechte 
und Pflichten. Mit ihren Kontrollen und Analysen haben 
sie aktiv dazu beizutragen, materielle und finanzielle Re
serven zu erschließen sowie die Plan- und Finanzdisziplin 
und das Sparsamkeitsprinzip konsequent durchzusetzen. Die 
Hauptbuchhalter der Kombinate sind im Auftrag der Re
gierung und der Generaldirektoren für die Kontrolle einer 
hohen Effektivität des Kreislaufs und Umschlags der Fonds 
auf der Grundlage des Plans verantwortlich. Daraus er
geben sich Anleitungs- und Kontrollpflichten gegenüber 
den Hauptbuchhaltern der Betriebe.

Der Hauptbuchhalter eines Kombinats ist berechtigt, die 
Ordnungsmäßigkeit der Bilanzen sowie der Gewinn- und 
Verlustrechnungen der Betriebe der Kombinate zu prüfen 
und eigenverantwortlich Entscheidungen über deren Bestä
tigung zu treffen. Er ist verpflichtet, aus seiner Tätigkeit 
heraus dem Generaldirektor des Kombinats erforderliche 
Entscheidungsvorschläge für die Erhöhung der Effektivität 
des Reproduktionsprozesses sowie für die Durchsetzung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit und der Ordnung bei der Ver
waltung und Mehrung des Volkseigentums zu unterbreiten. 
Bei Verstößen gegen die sozialistische Gesetzlichkeit auf 
dem Gebiet der wirtschaftlichen Rechnungsführung kann 
er dem zuständigen Leiter Auflagen erteilen. Der Haupt
buchhalter ist gegenüber dem Generaldirektor, dem zustän
digen Minister und — bei schwerwiegenden Verletzungen 
der sozialistischen Gesetzlichkeit — auch gegenüber dem 
Minister der Finanzen zur Information verpflichtet.

Mit der neuen Finanzierungsrichtlinie für die volkseigene 
Wirtschaft vom 21. August 1979 (GBl. I Nr. 28 S. 253)5 wer
den den Kombinaten größere Befugnisse auf dem Gebiet 
der Finanzwirtschaft edngeräumt, eine strengere Disziplin 
bei der Finanzierung der Investitionen festgelegt sowie die 
Planung und Verwendung des Gewinns exakter geregelt. 
Es sind Festlegungen getroffen worden, die die General
direktoren bei der Wahrnehmung ihrer höheren Rechte 
und Pflichten unterstützen sollen. Zu diesem Zweck wird 
der Reservefonds zu 50 Prozent bereits mit dem Plan ge
bildet. Die Generaldirektoren können über die bisherigen 
Möglichkeiten hinaus bestimmte Fonds beim Kombinat 
zentralisieren. Die Begrenzung des Verfügungsfonds auf 
maximal 500 000 M wurde aufgehoben.

Die Bestimmungen über die Finanzierung der Investitionen 
sind darauf gerichtet, eine höhere Planmäßigkeit der Inve
stitionstätigkeit zu erreichen und die Übereinstimmung 
zwischen materieller und finanzieller Planung zu gewähr
leisten. Finanzielle Mittel dürfen nur für solche Vorhaben 
geplant werden, die Bestandteil der bestätigten Pläne und 
Titellisten sowie der materiellen Investitionskennziffern, 
und Bilanzen sind. Für die planmäßige Finanzierung von 
Rationalisierungsinvestitionen sind ab 1980 mindestens 
25 Prozent der zur Verfügung stehenden Mittel des Lei
stungsfonds einzusetzen. Für Investitionen außerhalb des 
Plans darf kein Geld bereitgestellt werden; davon ausge
nommen sind nur Rationalisierungsinvestitionen zur schnel
len Erhöhung der Produktion und der Effektivität, die 
durch betriebliche Initiativen im Laufe des Planjahrs kon
zipiert und ohne Inanspruchnahme bilanzierter materieller 
Fonds durchgeführt werden.

Mit den veränderten Festlegungen über Planung und Ver
wendung des Gewinns soll stärker auf die p l a n m ä ß i g e

Erwirtschaftung und Verwendung durch die Betriebe einge
wirkt werden. Diesem Anliegen dient die veränderte Rei
henfolge bei der Planung des Nettogewinns und seiner Ver
wendung. Die Betriebe haben das ganze Jahr über Plan
raten an den Staat abzuführen, unabhängig davon, ob der 
Gewinn planmäßig erwirtschaftet wird oder nicht. In den 
einzelnen Monaten auftretende Minderungen des Gewinns 
führen in voller Höhe zur Kürzung der Zuführungen zu 
den eigenen Fonds. Bei Überschreitungen des Arbeits
kräfteplans haben die Betriebe zu Lasten des einheitlichen 
Betriebsergebnisses bis zu 5 000 M je Arbeitskraft als Sank
tion abzuführen.

Die AO über die Kassenplanung vom 2. August 1979 (GB1.I 
Nr. 28 S. 249) dient dem Ziel, mit der Kassenplanung auf 
allen Ebenen der staatlichen Leitung und in allen Berei
chen der Volkswirtschaft die Plandurchführung voraus
schauend zu leiten, eine straffe Haushalts- und Finanz
wirtschaft zu gewährleisten, planmäßig den Gewinn zu er
wirtschaften und die geplanten finanziellen Mittel rationell 
und sparsam zu verwenden.

Deshalb werden in den zentralen staatlichen Organen vor 
Beginn eines jeden Halbjahrs und in den diesen direkt un
terstellten Kombinaten und Betrieben sowie wirtschaftslei
tenden Organen und in den örtlichen Räten vor Beginn 
eines jeden Quartals Kassenpläne ausgearbedtet, die dem 
Minister der Finanzen bzw. dem übergeordneten Leiter 
zur Bestätigung vorzulegen sind. Die kontoführende Bank 
bzw. die Bankfilialen sind verpflichtet, die Ausarbeitung 
dieser Pläne zu unterstützen. Sie kontrollieren die termin
gerechte Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber dem 
Staatshaushalt und die Inanspruchnahme der geplanten 
Zuführungen aus dem Staatshaushalt entsprechend dem 
Realisierungsgrad der geplanten materiellen Aufgaben.

Ob und in welchem Umfang Kassenpläne in den Kombi- 
natsbetriebeu und volkseigenen Betrieben, die wirtschafts
leitenden Organen oder örtlichen Räten unterstehen, auf
gestellt werden, entscheiden die Generaldirektoren bzw. 
die örtlichen Räte in eigener Zuständigkeit. Wird kein Kas
senplan aufgestellt, gelten als Finanzierungsgrundlage für 
die Plandurchführung in Betrieben die Monatsaufgaben der 
aufgegliederten Betriebspläne und in den den örtlichen 
Räten unterstellten Fachorganen und staatlichen Einrich
tungen die im Jahresplan bestätigten Einnahmen und Aus
gaben.

•

Weitere Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Volkswirt
schaft betreffen die Landwirtschaft, den Umweltschutz, 
Wissenschaft und Technik sowie das Verkehrswesen.

Bedingt durch die zunehmende Mechanisierung, Spezia
lisierung und Konzentration der landwirtschaftlichen Ar
beitsprozesse zur Produktion und Bereitstellung von Nah
rungsmitteln, für die Bevölkerung und von Rohstoffen für 
die Industrie, ist im Bereich der Landwirtschaft ein techni
scher Ausrüstungsfonds in Form von Maschinen, Geräten, 
Fahrzeugen, Beregnungs- und anderen Anlagen vorhan
den, der einen erheblichen volkswirtschaftlichen Wert dar
stellt und zugleich Voraussetzung für die Kontinuität und 
Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion ist. Demzu
folge ist die VO über die Wartung, Pflege und Konservie
rung sowie Abstellung der Technik in der Land-, Forst- 
und Nahrungsgüterwirtschaft vom 21. Juni 1979 (GBl. I 
Nr. 20 S. 182) darauf gerichtet, die Abnutzung der Technik 
zu vermindern und ihre Einsatzbereitschaft, Verfügbarkeit, 
Betriebs- und Verkehrssicherheit vorbeugend zu gewähr
leisten. Die mit der VO geschaffene straffe Ordnung ist zu
gleich eine Voraussetzung für die Einhaltung des Gesund- 
heits-, Arbeits- und Brandschutzes sowie für die Gewähr
leistung von Ordnung und Sicherheit in den Produktions
stätten der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft und 
im Straßenverkehr. Darüber hinaus werden durch den sorg
samen Umgang mit der Technik die Energie- und Material-


